Meldung/Antrag zur Registrierung/Zulassung
nach der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.01.2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene (Futtermittelhygieneverordnung)
Nach Artikel 9 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 18 Abs. 1 und 2 der VO (EG) Nr. 183/2005 sind Futtermittelunternehmer zur Meldung ihrer Betriebe zwecks Registrierung verpflichtet. Die Meldung hat im Freistaat Sachsen bei dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 35 – Amtliche Futtermittelüberwachung – in 01109 Dresden – Klotzsche, Zur Wetterwarte 11 zu erfolgen (Fax: 03 51/8928-3599). 
Ein Betrieb im Sinne der Verordnung ist jede Anlage eines Futtermittelunternehmens, die in einer der Herstellungs-, Verarbeitungs-, Lagerungs-, Transport- oder Vertriebsstufen von Futtermitteln eingebunden ist. 
1. Angaben zum Futtermittelunternehmen:

	Unternehmensname:
     
	Betriebsnummer aus Sammelantrag

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Strasse:
     
	Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLZ, Ort:
     
	Telefon:
     

	Verantwortlicher / Ansprechpartner:
     
	Fax:
     

	Weitere örtlich abgegrenzte Anlagen, die zum Unternehmen gehören (ggf. für weitere Anlagen gesondertes Blatt beifügen):

	Art der Anlage (z.B. Stallanlage für Tierart, Lagerhalle):

	PLZ, Ort:
     
	Strasse:
     
	Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung:
     


2. Angaben zur Tätigkeit (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich):
	a)  FORMCHECKBOX 
 Futtermittelprimärproduktion
einschließlich

· Transport, Lagerung und Hand-habung von Primärerzeugnissen am Ort der Erzeugung

· Transportvorgänge zur Lieferung vom Ort der Erzeugung zu einem Betrieb
	 FORMCHECKBOX 
 Herstellen landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
darunter:
 FORMCHECKBOX 
  Pflanzenbau (Erzeugung von Futtermitteln)


 FORMCHECKBOX 
  Haltung von Nutztieren zur Lebensmittelgewinnung, 


       außer zum Eigenbedarf



 FORMCHECKBOX 
  Binnenfischerei
 FORMCHECKBOX 
 Mischen ausschließlich für den Bedarf des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes ohne Verwendung von Zusatzstoffen oder Zusatzstoffe enthaltenden Vormischungen mit Ausnahme von Silierzusatzstoffen, einschließlich Verwendung von Ergänzungsfuttermitteln
 FORMCHECKBOX 
 andere Tätigkeiten (bitte ggf. auf gesondertem Blatt erläutern) 

	b)  FORMCHECKBOX 
 andere als unter a) genannte Tätigkeiten 
darunter z. B.:
Einzelfuttermittel

 FORMCHECKBOX 
 Herstellen

 FORMCHECKBOX 
 Behandeln

 FORMCHECKBOX 
 Inverkehrbringen 

Mischfuttermittel

 FORMCHECKBOX 
 Herstellen

 FORMCHECKBOX 
 Behandeln

 FORMCHECKBOX 
 Inverkehrbringen 

 FORMCHECKBOX 
 Lagern von Futtermitteln

 FORMCHECKBOX 
 Transportieren von Futtermitteln

 FORMCHECKBOX 
 Mischen für den Bedarf des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes unter Verwendung von Zusatzstoffen oder Zusatzstoffe enthaltenden Vormischungen mit Ausnahme von Silierzusatzstoffen

 FORMCHECKBOX 
 Mischen für den Bedarf des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes unter Verwendung von Zusatzstoffen der Gruppen Antibiotika, Kokzidiostatika, Wachstumsförderer oder diese Zusatzstoffe enthaltenden Vormischungen
 FORMCHECKBOX 
 andere Tätigkeiten (bitte ggf. auf gesondertem Blatt erläutern)


Zum o. g. Unternehmen werde ich aktuelle Informationen zur Verfügung stellen, indem ich alle wichtigen Veränderungen bei den Tätigkeiten, evtl. Betriebsschließungen u. a. melde.
	Ich bestätige die Angaben und Erklärungen mit meiner Unterschrift.
     

	Datum, Ort
	Unterschrift
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